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Natürlich gibt es dazu eine Rechtsgrundlage. Rechtsgrundlage für meine Präsenz an der Schule
sind Pflichtstundenverordnung, die den Umfang meiner wöchentlichen zu haltenden
Unterrichtsstunden definiert und die Dienstordnung, die die Art und Umfang der Tätigkeiten
definiert, zu denen ich auch in Form von Präsenz verpflichtet werden kann. Däumchen drehen
im Lehrerzimmer steht in keiner mir bekannten Dienstordnung. Abiturstreiche auch nicht.
Präsenzpflichten außerhalb der dienstlich definierten Tätigkeiten gibt es nicht.
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